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1. Einleitung / Vorbemerkung 
 
 
Als «IG Rheinfelden-5G» möchten auch wir uns in das laufende öffentliche Mitwirkungsverfah-
ren zum REK Rheinfelden (Räumliches Entwicklungskonzept) mit einbringen. Unser Kernan-
liegen, ein umweltverträgliches Mobilfunknetz, erscheint uns im Kontext einer qualitativ hoch-
wertigen, gesamtheitlichen Planung und Entwicklung unserer Stadt von eminenter Wichtigkeit. 
Es schafft die Basis für die Vernetzung und bietet Gewähr für eine moderne, lebenswerte und 
umweltgerechte Zukunft. 
 
In der Petition, die wir am 11.11.19 mit 710 Unterschriften dem Stadtrat übergeben haben, ist 
genau diese Zielsetzung enthalten. Das Zeitalter «digitale Schweiz» ist ein Fakt, ein Quanten-
sprung in der Menschheitsgeschichte der sorgfältig, umweltverträglich und vorausschauend 
geplant werden muss.  
 
Wir beurteilen den Schlussbericht des REK als Abschluss von Phase 1 als hervorragende 
Basis für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Für dessen Umsetzung in Phase 2 steht 
für uns nun aber ein umfassendes, umweltverträgliches Handeln im Vordergrund. Und da fehlt 
uns im Bericht die Auseinandersetzung mit der Thematik Mobilfunknetz, welche als unabding-
bare Infrastruktur einen wichtigen Stellenwert dabei haben wird.  
 
Die Sichtweisen zum Mobilfunk sind unterschiedlich und von der Branche geprägt von rein 
wirtschaftlichen Interessen. Je nach gewähltem Konzept und Netzarchitektur wird der Mobil-
funk jedoch einen grossen Einfluss auf unsere Lebensqualität, auf Mensch und Umwelt haben. 
Dieses in einem zukunftsgerichteten Raumentwicklungskonzept völlig auszublenden halten 
wir für falsch. Das Thema ist mit der neuen 5G Technologie sehr aktuell geworden und muss 
in der Phase der Umsetzung im Massnahmenbündel unbedingt noch Einzug halten. 
 
Der Zielsetzung unserer IG entsprechend werden wir uns beim Fragekatalog des Mitwirkungs-
verfahren nur zu den Kapiteln äussern, in welchen unsere Anliegen nach einem umweltver-
träglichen Mobilfunk eine Relevanz haben. Etwas vertiefter werden wir danach als Input für 
die Umsetzung in Phase 2 des REK auf folgende zwei Themen eingehen: 
 

¶ Umweltverträgliches 5G Mobilfunk-Konzept  

¶ Raumplanerische Möglichkeiten der Gemeinde zum Mobilfunk 
 

In Ergänzung zu unserer Petition möchten wir hiermit einen weiteren Beitrag für ein modernes 
und lebenswertes Rheinfelden leisten. 
 
 

2. Fragen im Mitwirkungsverfahren 
 
Frage 3: Megatrends und Future Space (Kapitel 3) 
 

Im Bericht steht: «Das REK ist nicht nur Antwort auf aktuelle Bedürfnisse, sondern stellt 
insbesondere eine langfristige Entwicklungsperspektive unter Berücksichtigung zukünfti-
ger Trends und Herausforderungen dar». Auf eine dieser Herausforderungen, im Bericht 
als Megatrend Konnektivität bezeichnet, möchten wir kurz eingehen.  
 
Konnektivität als Megatrend 
Konnektivität, die Vernetzung und Interaktion von allem mit allem bis zum Internet of Things  
ist ein Megatrend, der mit Sicherheit kommen wird. Über die Chancen, deren Sinn und Zweck 
müssen wir nicht befinden, zu dieser Entwicklung gibt es fundamental unterschiedliche Mei-
nungen. Worüber wir aber reden müssen ist die technische Umsetzung dieser Vernetzung, 
deren Risiken und Folgen auf Mensch und Umwelt. Wir wünschen für Rheinfelden die Umset-
zung in einem umweltverträglichen Rahmen. 



Und so möchten wir gerne im Abschnitt der «Green Future City» Seite 23 ergänzen:  
 «Die Stadt der Zukunft ist klimaverträglich, intelligent und umweltverträglich vernetzt» 
 
Rheinfelden ist smart 
Sinngemäss ergänzen wir auf Seite 24 im Kästchen Smart Environment dementsprechend:  
«Rheinfelden, die Stadt der strahlungsarmen Lebensräume»  
 
Rheinfelden könnte mit diesem Label als Vorzeigemodell für die Schweiz gelten und zusam-
men mit dem Label als Energie-, Kur- und Wellnessstadt erfolgreich Werbung in eigener Sache 
machen. Der «Wakkerpreis der Zukunft» wäre Rheinfelden auf sicher!  
 
 
Frage 11: Landschaft und Stadtklima (Kapitel 7) 
 
Unter diesem Kapitel gibt es im REK eine Menge von sehr guten Ideen, die unseren Vorstel-
lungen eines verträglichen Stadtklimas zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität entspre-
chen. Dabei geht es im Bericht aber vor allem um thermische Effekte, um Luftschadstoffe und 
um die Stadtbegrünung / Versickerung. 
 
Für uns fehlt hier der Aspekt über die Auswirkungen durch die Mobilfunkstrahlung, welche 
nachgewiesenermassen einen grossen und belastenden Einfluss auf Mensch und Natur aus-
üben und zukünftig massiv zunehmen werden. Auch dies gehört zum Begriff Stadtklima. 
 
Wir hätten es also gewünscht, wenn unter dem Abschnitt «Stossrichtungen» Seite 96 in die-
sem Kapitel auch der Satz stehen würde: 

¶ Aktive Förderung eines strahlungsarmen Stadtklimas 
 
Dementsprechend findet dieses Thema im Abschnitt «Kernideen der Umsetzung» leider auch 
keine Erwähnung. Es gibt aber Konzepte, welche den Mobilfunk der Zukunft sicherstellen, 
ohne zusätzliche Strahlenbelastung. Wir werden darauf im Titel 4 «Umweltverträgliches 5G 
Mobilfunk-Konzept» zurückkommen. 
 
 
Frage 12: Empfehlungen zur Umsetzung (Kapitel 8) 
 
Die Empfehlungen im REK sind reichhaltig und interessant formuliert. Wie bereits erwähnt, 
macht der Bericht aber einen grossen Bogen um den Mobilfunk, und so fehlen uns konkrete 
Massnahmen, welche unser Anliegen für einen umweltverträglichen Mobilfunk abdecken. Wir 
haben deshalb in separaten Kapiteln unsere Vorschläge und Ideen vertieft ausgearbeitet. 
 
 
 

3. Mobilfunk-Technologie 
 
Einleitend kurz etwas Theorie zum Mobilfunk. Wir möchten uns hier nur insofern in diese Tech-
nologie einlassen, als es im Rahmen des REK von Bedeutung ist bzw. für das bessere Ver-
ständnis unseres Anliegens wichtig ist. 
 
Die Mobilfunk-Technologie befindet sich weltweit in einer rasenden Entwicklung mit unbekann-
ten Auswirkungen. Zurzeit wird der 5G Standard in der ganzen Schweiz in einer ersten Phase 
mit den bestehenden Grenzwerten und in Frequenzen unterhalb 6 GHz eingeführt. Davon 
können wir in einer zukunftsgerichteten Planung jedoch nicht ausgehen. 
 
Die volle Leistungsfähigkeit von 5G (d. h. mindestens 10 GBit/s Downlink) ist in diesem Bereich 
nicht möglich, da nicht genügend Frequenzbandbreite vorhanden ist. Deshalb ist es nur noch 



eine Frage der Zeit, bis die nächste Phase mit den Millimeterwellen vom Bund frei gegeben 
werden.  
 
Mit diesen höheren Frequenzen könnten in Zukunft Spitzendatenübertragungsraten von über 
20 GBit/s erreicht werden. Diese Frequenzen haben aber nochmals deutlich schlechtere Aus-
breitungseigenschaften (Gebäudehülle, metallbedampfte Fenster, Menschen, Laub, Vegeta-
tion, Regen usw.). Je nach Frequenz kann zudem die sinnvolle Versorgungsdistanz nur einige 
Meter betragen. Somit wird in der Folge zur Aufrechterhaltung der Versorgung auch der Grenz-
wert gelockert werden müssen.  
Über gesundheitliche Auswirkungen und deren Folgen für Natur und Umwelt gibt es für dieses 
Szenario noch gar keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. 
 
Absicht der Mobilfunkbetreiber ist es, 5G nach dem internationalen Standard ITU IMT-2020 
flächendeckend im Aussen- und Innenbereich bis in die Untergeschosse anbieten zu kön-
nen. Dies ist genauso absurd, als wenn man im Bett mit der Strassenlampe ein Buch lesen 
müsste. Die Folge: Ohne übergeordnete Planung werden wir über kurz oder lang einer unkon-
trollierten Zwangsbestrahlung ausgeliefert sein, sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich. 
Ebenso werden viele neuen Antennen erforderlich sein. Darauf müssen wir uns vorbereiten. 
 
Rheinfelden muss sich also auf ein Antennennetz (Gross- und Kleinzellen) im Abstand von 
150 Meter und auf einen massiven Mehrbedarf an Mobilfunkleistung einstellen. Es ist für uns 
zwingend, dass unter dieser Prämisse die Planung der gesamten Netzarchitektur und das Mo-
bilfunkkonzept Bestandteil in der Umsetzungsphase des REK Rheinfelden sein muss. Nur so 
ist die im Bericht erwähnte Zielsetzung einer lebenswerten Stadt auch für die kommende Ge-
neration aufrecht zu erhalten. 
 
 
 

4. Umweltverträgliches 5G Mobilfunk-Konzept 
 
Eine wichtige Massnahme, die es in der Umsetzung unserer Meinung nach an die Hand zu 
nehmen gilt ist die Ausarbeitung eines Konzeptes für ein umweltverträgliches Mobilfunknetz 
im gesamten Gemeindegebiet, eine Gesamtkoordination welche die zukünftige Entwicklung 
im Mobilfunk in geordnete Bahnen lenkt. Diese Ergänzung für die Phase 2 hätten wir gerne 
noch im Bericht verankert. 
 
Die Kernbotschaft unserer IG lautet: Ein leistungsfähiges Mobilfunknetz 5G ohne Erhöhung 
der Grenzwerte ist möglich, auch für kommende Ausbauschritte in dieser Technik. Wichtig 
dabei ist ein kombiniertes Netz mit Mobilfunk und Ausbau der Glasfasernetz Infrastruktur in 
Rheinfelden. 
 
Wir müssen uns lösen vom Konzept der Mobilfunkbranche, welche unkoordiniert zurzeit Funk-
anlagen erstellen will. Ihr Konzept basiert einzig und allein auf einem flächendeckenden Strah-
lungsnetz, welches durch Gassen, Hausmauern und andere Hindernisse hindurch bis in die 
Untergeschosse strahlen soll. Rein wirtschaftlich begründbar; aber das kann es nicht sein. 
 
Das UVEK hat Ende Jahr den Bericht der Arbeitsgruppe «Mobilfunk und Strahlung» publiziert, 
welche verschiedene Konzepte für die Lösung der kommenden Mobilfunk-Anforderungen be-
inhalten. Zwei dieser Konzepte zielen in die Richtung, in welche auch wir in Rheinfelden in 
Zukunft gehen möchten, wir zitieren: 
 
«Damit die Betreiber und auch der Regulator in wenigen Jahren nicht wieder vor den glei-
chen Fragen stehen wie heute, haben der Schweizerische Städteverband (SSV) und die Ärz-
tinnen und Ärzte für Umweltschutz (AefU) Vorschläge in die Arbeitsgruppe eingebracht, die 
auf die mittelfristige Entwicklung des Mobilfunks zielen, wobei die dafür notwendigen Schritte 
bereits heute in die Wege geleitet werden könnten.  



 
Die Hauptstossrichtungen sind eine Förderung von Kleinzellen (mit garantiert beschränkten 
Sendeleistungen) sowie die Trennung von Innenraum- und Aussenraumversorgung, basie-
rend auf einer ausreichenden Verfügbarkeit von Glasfasernetzen. Im Vorschlag des SSV soll 
eine derartige Mobilfunkversorgung durch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Städ-
ten/Gemeinden und Mobilfunkbetreibern erfolgen, die als Public-Private-Partnership (PPP) 
konzipiert wird.  
 
Im Konzept der AefU soll eine Trennung der Innen- und Aussenraumversorgung durch die 
Senkung des Anlagegrenzwertes auf 0,6 V/m erreicht werden. Gebäude wären grundsätzlich 
mittels Festnetzanschlüssen und optional mit ergänzenden Kleinstfunkanlagen zu erschlies-
sen, wobei die Eigentümer und Mieter von Liegenschaften eigenverantwortlich entscheiden 
würden, ob in ihren Innenräumen eine mobile Versorgung erforderlich respektive erwünscht 
ist. Gegebenenfalls wäre eine strahlungsarme Infrastruktur mit möglichst geringer Sendeleis-
tung zu verwenden, die Nachbarräume nicht signifikant belastet». 
 
Es gibt auch bereits konkrete Beispiele für solche Ideen. So konnte ein solches Konzept innert 
kurzer Frist in der Stadt St. Gallen realisiert werden, man nennt es das St. Galler Modell. Es 
ist alles andere als eine Utopie und relativ einfach umzusetzen. Für weitergehende Informati-
onen in diesem Zusammenhang verweisen wir auf viele interessante Beiträge im Anhang: 
 

Anhang 1: Das St. Galler Model: 3 Beiträge 
Anhang 2: Für eine zukunftsweisende Mobilfunkversorgung (frequencia) 
Anhang 3: Strahlungsarmer Mobilfunk (Durrer) 
Anhang 4: Weniger Strahlung wäre machbar (Beobachter) 

 
Zusammenfassend geht es also darum, zukunftsweisende Mobilfunkversorgung für Rheinfel-
den zu entwickeln und die Mobilfunkbetreiber nach Vorschlag des SSV mit einzubinden. Die 
Stadt hat in diesem Prozess als Besitzerin des öffentlichen Raumes und zahlreicher Immobi-
lien sowie dem schon weit ausgebauten Glasfasernetz ein gewichtiges Argument auf ihrer 
Seite.  
 
Die Erarbeitung eines solchen Konzeptes schliesst aber eine Revision der Bau- und Zonen-
ordnung, welche die Rahmenbedingungen für den zukünftigen Mobilfunk festschreibt, nicht 
aus. Wir werden unsere diesbezüglichen Gedanken im nächsten Kapitel darlegen. 
 
 
 

5. Raumplanerische Möglichkeiten der Gemeinde zum Mobilfunk 
 
Im Bericht des REK wird unter «Kapitel 8.2 Weiteres Vorgehen» die Revision der Nutzungs-
planung als Massnahme erwähnt, Zitat: 
«Zur Sicherstellung der Umsetzung der Kerninhalte aus dem REK, welches einen Orientie-
rungsrahmen darstellt, müssen diese in behörden- und eigentümer-verbindliche Regelwerke 
(Kommunaler Richtplan, Revision Bau- und Zonenordnung) überführt werden». 
 
Dem stimmen wir zu. Die Herausforderungen der zukünftigen Mobilfunktechnik sind für uns 
auch ein solcher Kerninhalt. Die Reglemente sind deshalb mit konkreten Angaben zur Steue-
rung des Mobilfunks in der anstehenden Phase 2 zu revidieren.  
 
Eine andere Sichtweise: In den Planungsinstrumenten von Rheinfelden ist der Mobilfunk nicht 
geregelt. Besteht keine entsprechende Grundlage in den Bau- und Zonenvorschriften, kann 
die Stadt weder Einfluss auf die Standortwahl nehmen noch ein Gesamtkonzept aller Mobil-
funkbetreiberinnen für die Standortplanung innerhalb der Bauzone verlangen. Die Stadt mit 
ihrem geschützten Ortsbild hätte also in der erwähnten rasanten Entwicklung des Mobilfunks 
nur noch wenig Möglichkeit zur Einflussnahme.  



 
Es gibt in der Gesetzgebung Raum für kommunale Bestimmungen zum Schutz des Menschen 
vor der Strahlung von Mobilfunkanlagen. Wir schlagen folgende Massnahmen vor: 
 
 
Steuerung durch Standortplanung 
 
In verschiedenen neueren Entscheiden hat das Bundesgericht festgestellt, dass Gemeinden 
und Kantone im Rahmen ihrer bau- und planungsrechtlichen Zuständigkeiten grundsätzlich 
befugt seien, Bau- und Zonenvorschriften in Bezug auf Mobilfunksendeanlagen zu erlassen, 
sofern sie die bundesrechtlichen Schranken, die sich insbesondere aus dem Bundesumwelt- 
und -fernmelderecht ergeben, beachten. 
 
Diesen Rahmen für ortsplanerische Interessen gilt es in der anstehenden Revision der Bau- 
und Zonenordnung voll und extensiv auszuschöpfen. Als Steuerungsinstrumente kommen ver-
schiedene Massnahmen in Betracht, die nachfolgend kurz ideenmässig erläutert werden, ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit. 
 

a. Ausschluss von Standorten (Negativplanung) 
Möglich sind Vorschriften, wonach Mobilfunkanlagen in bestimmten Gebieten grund-
sätzlich unzulässig sind (Negativplanung), beispielsweise 

¶ zur Wahrung des Charakters oder der Wohnqualität eines Quartiers (psy-
chologische Auswirkungen bzw. ideelle Immissionen) 

¶ in einem bestimmten schutzwürdigen Gebiet 

¶ auf gewissen Schutzobjekten 
Auch die Anwendung der allgemeinen Ästhetik Klausel ist nicht ausgeschlossen. 

 
b. Zuweisung von Standorten: (Positivplanung) 

Erweisen sich bestimmte verfügbare Standorte in einer Gemeinde als besonders vor-
teilhaft, ist eine positive planerische Standortfestlegung möglich.  
Die Standorte müssen sich besonders gut eignen und eine genügende Versorgung 
durch alle Mobilfunkanbieter ermöglichen.  
Der Konzentration von Sendestandorten werden durch die Anlagegrenzwerte der NISV 
enge Grenzen gesetzt. 

 
c. Kaskadenmodell 

Es wird mit Prioritäten auf die Antennenstandorte Einfluss genommen. 1. Priorität In-
dustriezone / 2. Priorität Gewerbezone / 3. Priorität Dienstleistungen / 4. Priorität Wohn-
zone C usw.  
Ruhezonen, Parkanlagen, weisse Zonen, Gesundheitszonen, Rheinuferschutzzone 
etc. könnten dadurch unter Zuweisung in die letzte Priorität von Antennen freigehalten 
werden. 

 
d. Interessenabwägung / Evaluation von Standorten 

Es ist auch möglich baupolizeilich vorzuschreiben:  
«Die Erstellung von Mobilfunkantennen setzt eine Standortevaluation voraus, wobei 
die Baubewilligungsbehörde den Standort im Rahmen einer umfassenden Interessen-
abwägung festlegen kann».  
Das würde den Behörden ein - wenn auch mit namentlich bundesrechtlichen Ein-
schränkungen verbundenes - Steuerungsinstrument in die Hand geben und das früh-
zeitige Zusammenwirken zwischen Mobilfunkbetreibern und Behörden fördern. 

 
e. Kombination  

Möglich ist auch die Festschreibung einer Kombination von Positivplanung / Negativ-
planung und Standortevaluation. 

 



Allgemeine Punkte zur Steuerung / Einflussnahme 
 

a. Kinderspielplätze 
Kinderspielplätze müssen im Zonenplan als solche ausgewiesen werden, Nur so sind 
sie als Orte mit empfindlicher Nutzung (OMEN) auch tatsächlich geschützt. Dabei ist 
der Begriff «Kinderspielplatz» extensiv auszulegen, Rheininsel, Stadtpark usw. 

 
b. Wohnzonen 

In Wohnzonen sind Antennen nur zum Empfang von Signalen oder für die Erschlies-
sung der Nachbarschaft (Detailerschliessung) gestattet und sind unauffällig zu gestal-
ten. Das Ortsbild darf durch hohe Masten nicht beeinträchtigt werden. 
 

c. Altstadt und Stadtgraben, Parkanlagen, Schulanlagen und Spitäler 
Diese Zonen bedürfen einer speziellen Regelung (z.B. nur Positionierung von Kleinzel-
len usw.). 

 
d. Strassenschächte 

Eine Platzierung von Kleinantennen in Strassenschächten erachten wir als sehr prob-
lematisch. Da wo sie unbedarft von werdenden Müttern und Personen mit Kinderwagen 
betreten werden können, sind sie reglementarisch im Zonenplan zu verbieten oder zu-
mindest zu begrenzen. 
 

 
 
Planungszone für Mobilfunkantennen 
 
Unsere Anliegen in Kapitel 4 und Kapitel 5 sind Planungsmassnahmen, welche zu einem kla-
ren Konzept und zu Vorschriften für die Erstellung von Mobilfunkanlagen führen werden. Bis 
dies soweit ist, braucht es eine Übergangslösung, damit die Idee eines umweltgerechten Mo-
bilfunkkonzeptes nicht durch Antennenwillkür unterbunden wird. 
 
Ein solches taugliches Mittel ist die Verhängung einer Planungszone für die Erstellung neuer 
und/oder Erweiterung bestehender Antennenstandorte. Dieses Anliegen erscheint uns als So-
fortmassnahme mehr als nur gerechtfertigt, denn wie gesagt: im aktuellen Reglement gibt es 
keine solche Vorschriften. 
 
 
 

6. Schlusswort und Einreichung 
 
Der Mobilfunk schreitet schnell voran. Wir müssen auch auf kommunaler Ebene han-
deln. Wenn wir nicht jetzt in Rheinfelden die Weichen stellen für eine strahlungsarme 
und zukunftsweisende Mobilfunkversorgung ï wann dann? 
 
Wir fordern: 
 

× Gesamtkonzept für den Mobilfunk 

 
× Trennung Indoor / Outdoor Versorgung 

 

× Glasfaserversorgung Innen / Kleinzellen Aussen 

 
× Raumplanerische Massnahmen für den Mobilfunk in den Reglementen 

 
Und damit sind auch alle Forderungen nach Grenzwerterhöhungen ï auch für die kommenden 
Millimeterwellen ï vom Tisch.  



 
Diese Eingabe wurde von den Initianten der IG Rheinfelden-5G ausgearbeitet und den  
53 Mitgliedern präsentiert / zugestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rheinfelden, 29.02.2020 
 
                   Für die IG Rheinfelden-5G 
 
 
 
 
 
Peter + Christine Koller 

 
 
 
 
 
 
Sandra Mäder 

 

 
  



Anlage 1:  Das St. Galler Modell 
 

I. Faktenblatt Kleinzellen der Stadt St. Gallen 
II. Anfrage im St. Galler Stadtparlament zu 5G vom 29.11.2018 

III. St. Gallen Wireless die Eckpunkte / Intelligente Mobilfunkver-
sorgung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Faktenblatt Kleinzellen der Stadt St. Gallen 

 
 



 



II. Anfrage im St. Galler Stadtparlament zu 5G vom 29.11.2018 

 

 
 



 
 



 
 
 



 



 
 
 
  



III. St. Gallen Wireless die Eckpunkte / Intelligente Mobilfunk-versorgung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anlage 2:  Zukunftsweisende Mobilfunkversorgung 
    
   (frequencia) 
   Frequencia ist eine Umwelt- und Konsumentenorganisation, die 
   sich mit den Auswirkungen und Risiken der Digitalisierung und der 
   Mobilfunktechnologie befasst 

  



 

  



Anlage 3 Strahlungsarmer Mobilfunk 
    
   (Zeitschrift aefu)  

Bericht Markus N. Durrer 
Der Experte war Teilnehmer in der Arbeitsgruppe, welche im Auf-
trag des UVEK den Bericht: «Mobilfunk und Strahlung» erstellte. 

 
  



 



 



 


